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Hinhleis

Bis März 1980 waren aIle Unternehmen mit genehmigungspflichtigem öffentllchen
Straßenpersonenverkehr (ohne Taxj.verkehr) verp f lichtet, ej-nheitlich monatlich
Angaben über ihren Straßenpersonenverkehr zu machen, und zwar sowohl über ihren
Linienverkehr aIs auch ilber ihren Gelegenheitsverkehr.

Durch das 1. Statistikbereinigungsgesetz vom 14. März 1980 wurde dies dahin-
gehend geändert, daß Angaben

über den Linienverkehr

von Unternehmen mit jährlichen Einnahmen aus dem genehmigungs-
pflichtigen Linienverkehr von mindestens 3 MilI. DM (croßunter-
nehmen) weiterhin monatlich, von aIlen anderen Unternehmen da-
gegen nur noch vierteljählr1ich,

über den Gelegenheitsverkehr

von Unternehmen mit 4 und mehr Bussen nur noch vierteljährlich,
von Unternehmen mit treniger aIs 4 Bussen (Kleinunternehmen) sogar
nur noch jährlich

zu machen sind.

Die Aufteilung der bisher einheitlichen Masse der Auskunftspflichtigen auf ver-
schledene Berichtskreise, die Anderung des Berlchtsrhythmus und die Anpassung
der Maschinenprogramme an die geänderte Erfassung war für die Erhebungsbehörden
der Bundesländer mit so erheblichen Schwierigkeiten verbunden, daß im Jahre 1980

die monatliche Berichterstattung eingestellt werden mußte.

Mit dem Bericht über den "Linienverkehr der Großunternehmen im Januar 1981" wird
die monatliche Berichterstattung i.iber den Straßenpersonenverkehr wieder aufge-
nonrmen. Die Berichte über die Monate März, Junj., September und Dezember enthalten
außer den jeweiligen Monatsergebnissen des Linienverkehrs der Großunternehmen
auch die Vierteljahresergebnlsse des gesamten Straßenpersonenverkehrs (ohne den
Gelegenheitsverkehr der Klelnunternehmen) , der Dezemberbericht - bei rechtzeiti-
gem Eingang der Meldungren - darüber hinaus auch die Ergebnisse des Gelegenheits-
verkehrs der Kleinunternehmen im Berlchtsjahr. Bei verspätetem Eingang der Irtel-
dungen über den Gelegenheltsverkehr der Kleinunternehmen werden dessen Ergebnisse
nur im Jahresbericht veröffentlicht.

Erschienen im JuIi 1981

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit euellenangabe gestattet

Preis: DI4 2,40
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1 Erläuterungqq

1 Rechtsgrundlage der Statistik

Die gesetzliche Grundlage der Statistik des
Straßenpersonenverkehrs bildet das - im An-
hang abgedruckte - Gesetz zur Durchführung
einer Statistik über die Personenbeförderung
im Straßenverkehr (PersBefStatc) in der Fas-
sung der Bekanntmachung von 24. Juni 1980

(BGBI. I S. 865) in Verbindung mit dem Gesetz
über die Statistik für Bundeszwecke (Bundes-
statistikgesetz - BStatc) vom 14. März 1980

(BGBl. r S. 289).

2 is der Be ten Auskunf I icht i
Auskunftspflichtig sind alle fnhaber und ver-
antwortlichen Leiter von Unternehmen, die ei-
nen Betriebssitz im Inland haben und - aus-
schließlich oder neben anderen Tätigkeiten -
genehmigungspflichtigen Verkehr nach dem Per-
sonenbeförderungsgesetz (PBefG) vom 21. lrärz
1961 (BGBI. I S. 241), zuletzt geändert durch
das fünfte Gesetz zur Änderung des Personenbe-
förderungsgesetzes vom 9. JuIi 1979 (BGBl. I
S. 989), betreiben. Die Auskunftspflicht er-
gibt sich aus § 4 PersBefstatG in Verbindunq
§ l0 BStatG.

3 Umfang der Statistik
Die Statistik des Straßenpersonenverkehrs er-
streckt sich grundsätzlich auf alle dem PBefc
unterliegenden Personenbeförderungen mit Stra-
ßenverkehrsmitteln durch auskunftspflichtige
Unternehmen und den Freigestellten Schülerver-
kehr dieser Unternehmen. Der grenzüberschrei-
tende Verkehr auskunftspflichtiger Unterneh-
men ist dabei einscht. seines Auslandsanteils
in den Ergebnissen enthalten.

Der Gelegenheitsverkehr mit Personenkraftwa-
gen, die .nicht mit acht Fahrgastplätzen aus-
gestattet und bei Unternehmen des Kraftornni-
busverkehrs eingesetzt sind, sowie der gesan-
te Kraftdroschkenverkehr sind von der stati-
stischen Erfassung ausgenommen.

EbenfalIs ausgenornmen ist derjenige Berufsver-
kehr nach § 43 Nr. 1 PBefG, den Unternehmen
zur Beförderung ihrer Arbeitnehmer mit eigenen
oder angemieteten Kraftomnibussen für die Be-
förderten unentgeltlich durchführen.

Damit dem Benutzer ein Überblick über den qe-

samten öffentlichen Personennahverkehr vermit-
telt wird, werden einige Anqaben aus der Ei-
senbahnstatistik in die Veröffentlichunsen
über den straßenpersonenverkehr übernommen.

4 Berichtsweg, Methode der Erfassung und

Aufbere i tung

Von den Großunternehmen mit Jahreseinnahnen
aus dem genehmiqunqsDflichtiqen Linienverkehr
von nindestens 3 Mi11. DM ist monatlich ein
"Erhebungsbogen Ln mit Anqaben über den Li-
nienverkehr und viertefiährlich ein "Erhe-
bungsbogen G" mit Angaben über den Gelegen-
heitsverkehr, von Kleinunternehmen mit weniger
als 4 Bussen ist ein "Erhebungsboqen G' nur
jährlich und zusätztich - sofern sie auch Li-
nienverkehr oder Freigestellten Schülerver-
kehr betreiben - viertel'iährlich ein "Erhe-
bungsbogen L" auszufüIlen. Die üehrzahl der
Unternehmen hat vierteliährlich ie einen
"Erhebungsbogen L" und einen "Erhebunqsboqen
G" oder einen kombinierten "Erhebunqsbogen v"
mit Angaben über den Linienverkehr und den

Gelegenheitsverkehr auszufü1len.

Für tlie jährliche Unternehmenserhebung haben

außerdem alle Auskunftspflichtigen einen ein-
heitlichen "Erhebunqsbogen zum Jahresbericht"
über die ZahI der Beschäftigten, Fahrzeugbe-
stand und Linienbestand am 30. September des
Berichtsjahres sowie über die Urnsätze aus der
Personenbeförderung im Vorjahre abzugeben.
Die Erhebungsbogen, die von den Erhebungsbe-
hörden der Bundesländer verwendet werden,
weichen zum TeiI in Bezeichnung und formaler
Gestaltung von einander .ab.

Die ausgefüllten Erhebungsbogen werden von
den Auskunftspflichtiqen - in der Regel über
die'ieweils örtlich zuständiqe Genehmigunos-
behörde - an das zuständiqe Statistische Lan-
desamt (in Schleswiq-Holstein und - bei den
Erhebunqsbogen zur kurzfristigen Beriehter-
stattung - auch im Land Berlin an tlie oberste
Verkehrsbehörde des Landes) gesandt und dort
zu Landesergebnissen zusamnengefaßt. Das Sta-
tistische Bundesamt, den die Statistischen
Landesämter oder die obersten Verkehrsbehör-
den der Länder die Landesergebnisse zuleiten,
stellt daraus die Bundeserqebnisse zusammen.
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DIe Angaben der Auskunftspflichtigen beruhen
z.T. auf Schätzungen. Die im "Erhebungsbogen
zun Jahresberichtn eingetragenen Unsatzangaben

für das Vorjahr dürften dabei zuverlässiger
sein als die in den "Erhebungsbogen der Ver-
kehrsstatistik" für die einzelnen llonate oder
Vierteljahre des Vorjahres eingetragenen Ein-
nahmen.

5 Regionallsierung

Ergebnisse in tieferer regionaler Gliederung
als nach Bundesländern enthält die Bundessta-
tistik nicht. Die Zuordnung eines Unterneh-
mena nit seinen Betriebs- und Verkehrsleistun-
gen zu einem Bundesland richtet sich grund-
Eätzlich nach dem Sitz der Genehnigungsbehör-
de, die dem Unternehmen eine Genehmigung für
Straßenpersonenverkehr erteilt hat. Die ört-
liche Zuständigkeit der Genehmigungsbehörde

bestimmt sich beim Linienverkehr nach den Ge-

biet, in dem die Linie verläuft, bein Gefegen-
heitsverkehr nach dem Sitz des Unternehnens.
Dieser Sitz ist auch maßgebend für die örtli-
che Zuständigkeit eines Statistischen Landes-

amtes, wenn ein Unternehnen von Genehmigungs-

behörden aus zwei oder mehr Ländern je eine
oder mehrere Genehmigungen für Straßenperso-
nenverkehr erhalten hat. Bundesbahn und Bun-

despost werden keinern der Bundes]änder zuge-
ordnet, sondern je gesondert ausgewiesen.

Begr iffserklärungen
Großunternehmen und Kle inunternehnen

Aus der Gesamtheit aller auskunftsPflichtigen
Unternehnen sind die Großunternehnen heraue-
gehoben, weil allein sie monatfich Angaben

über ihren Linienverkehr liefern müssen, und

die Kleinunternehmen. weil sie nur jährlich
über ihren Gelegenheitsverkehr zu berichten
haben. Die übrigen Unternehmen die über Li-
nienverkehr und Gelegenheitsverkehr viertel-
jährlich berichten, sind nicht gesonller.E dar-
gesteIlt.

5.1.1 Großunternehmen

croßunternehmen im Sinne dieser statistik sind

Unternehmen nit jährlichen Einnahnen aus dem

genehmigungspflichtigen Linienverkehr von min-

destens 3 Mil1. Dl't.

5. 1 .2 Kleinunternehmen

Kleinunternehnen im Sinne dieser statistik
sind UnEernehmen mit weniger als 4 Bussen.

6.2 Verkehrsmittel
6.2.1 Straßenbahn

Straßenbahnen in Sinne dieser Statistik sind
die schienengebundenen Personenverkehrsmittel
nach § 4 PBefG, d.h. neben den Straßenbahnen

herkönmlicher Bauart auch die Stadtbahnen eln-
schließlich der Hoch- und U-Bahnen (vgl. Zif-
fern 5.2.2 und 6.2.3).

6.2.2 Straßenbahn herktimmlicher Bauart

straßenbahnen herkömmlicher Bauart slnd Schie-
nenbahnen, die den Verkehrsraum öffentlicher
Straßen benutzen und sich in der Betriebsweise
der Eigenart des Straßenverkehrs anpassen und

ausechließIich oder überwiegend der Beförde-
rung von Personen itn Orts- und Nachbarortsbe-
reich dienen.

5.2.3 Stadtbahn

stadtbahnen sind straßenbahnen nlt überwiegend
vom Individualverkehr unabhängiger GIelEfüh-
rung und rnit einrichtungen zur automatischen
Zugbeeinflussung.

Zu den Stadtbahnen gehören auch die Bahnen,

die nach § 4 Abs. 2 PBefG den Straßenbahnen
gleichgestellt sind. Es sind dles Bahnen, die
als Hoch-, Untergrund- oder Schwebebahnen oder

ähnliche Bahnen besonderer Bauart angelegt
sind, ausschlleßlich oder überwiegend der Be-

förderung von Personen in Orts- oder Nachbar-

schaftsbereich dlenen und nlcht Bergbahnen oder
Seilbahnen sind. Die s-Bahnen der Deutschen

Bundesbahn sind ausgenomuen.

6.2.4 Obus

Obusse sind elektrisch angetriebene Straßenfahr-
zeuge, die ihre Antriebsenergie einer Pahrlel-
tung entnehmen und nicht schienengebunden sind.

6.2.5 Kraftfahrzeug

Kraftfahrzeuge sind nach § 4 Abs. 4 PBefG

Straßenfahrzeuge, die durch eigene tlaechlnen-
kraft bewegt werden, ohne an Schienen oder

eine Fahrleitung gebunden zu sein. Kraftfahr-
zeuge im Sinne der Statistik des Straßenper-
sonenverkehrs sind nur Kraftomnibusse und

Personenkraftwagen.

6.2.6 Kraftomnibus

Kraftomnibusse sind Kraftfahrzeuge, die zur

Beförderung von Personen geeignet und bestinmt
und mit mehr als acht FahrgastPlätzen ausge-

stattet sind.

6

6
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6.2.7 Personenkraftwagen

Personenkraftwagen sind Kraftfahrzeuge, die
zur Beförderung von Personen geeignet und be-
stimmt und mit höchstens acht Fahrgastplät-
zen ausgestattet sind. Für die Statistik des

Straßenpersonenverkehrs konmen nur Personen-
kraftwagen nit Genehmigung für den Linien-
verkehr sowie Personenkraftwagen des Gelegen-
heitsverkehrs, die mit acht Fahrgastplätzen
ausgestattet sind und von Unternehnen des

Kraftomnibusverkehrs eingesetzt werden, in
Betracht.

5.3 Verkehrsarten

5.3.1 Linienverkehr

Der Begriff "Linienverkehr" umfaßt die nach

dem PBefG genehmigungspflichtigen Personen-
beförderungen mit schienen- oder fahrdraht-
gebundenen straßenverkehrsmitteln und mit
Kraftfahrzeugen im Linienverkehr. Unter Li-
nienverkehr mit Kraftfahrzeugen ist nach § 42

PBefc derjenige Kraftfahrzeugverkehr zu ver-
stehen, bei dem zwischen bestimmten Ausgangs-
und Endpunkten eine regelmäßige Verkehrsver-
bindung eingerichtet ist, auf der Fahrgäste
an bestimmten Haltestellen ein- und ausstei-
gen können. Eingeschlossen sind stets die Son-
derformen des Linienverkehrs nach § 43 PBefc
(mit Ausnahme desjenigen Berufsverkehrs, den
Unternehmen zur Beförderung ihrer Arbeitneh-
mer mit eigenen oder angemieteten Kraftomni-
bussen unentgeltlich für die Beförderten
durchführen) und darüber hinaus der Freige-
stel lte schülerverkehr.

6.3.2 Allgemeiner Linienverkehr

Unter "AlIgemeiner Linienverkehr" ist der
schienen- oder fahrdrahtgebundene Straßen-
personenverkehr und der genehmigungspflich-
tige Kraftfahrzeug-Linienverkehr nach § 42

PBefG ohne dessen Sonderformen nach § 43

PBefG zu verstehen.

6.3.3 Sond erformen des Linienverkehrs

Sonderformen des Linienverkehrs sind nach
§ 43 PBefG die nachstehend (Ziffern 6.3.3.1
bis 5.3. 3. 3 ) aufgeführten Verkehrsformen.

6.3.3. I Berufsverkehr (Sonderform des Linien-
verkehrs gemäß § 43 Nr. 1 PBefG)

Berufsverkehr nach § 43 Nr. 1 PBefG ist die
regelmäßige Beförderung mit Kraftomnibussen
von Berufstätigen eines oder mehrerer Unter-
nehmen unter Ausschluß anderer Fahrgäste zwi-
schen wohnung und Arbeitsstätte.

6.3.3.2 Markt- und Theaterfahrten (Sonderfor-
men des Linienverkehrs gemäß § 43 Nr.
3 und § 43 Nr. 4 PBefG)

ltarkt- und Theaterfahrten sind regelmäßige Be-

förderungen von Personen von und zu llärkten
bzrr. Theateraufführungen u.ä. Veranstaltungen
(2.B. Konzerten).

6.3.3.3 Schülerfahrten (Sonderform des Linien-
verkehrs gemäß § 43 Nr. 2 PBefG)

Schülerfahrten sind regelmäßige Beförderungen
von Schülern mit Kraftfahrzeugen zwischen Woh-

nung und Lehranstalt unter Ausschluß anderer
Fahrgäste, soweit die Beförderung für die Schü-

ler nicht unentgeltlich ist.

6.3.4 Freigestelfter SchüIerverkehr

Hierbei handelt es sich um die für die Fahrgä-
ste unentgeltlich durchgeführten Beförderungen
mit Kraftfahrzeugen durch oder für Schulträger
zum und vom Unterrichtr die nach § 1 Nr. 4

Buchst. d) der Verordnung über die Befreiung
bestimmter BeförderungsfäIle von den Vorschrif-
ten des PBefG (Freistellungs-Verordnung) von

30. August 1962 (BGBI. I S. 501) den Vorschrif-
ten des PBefG nicht unterliegen. Er unEerschei-
det sich von den SchüLerfahrten nach § 43 Nr.
2 PBefG im wesentlichen durch die Unentgeltlich-
keit der Beförderungen für die Beförderten.

Statistisch erfaßt wird der Freigestellte
SchüIerverkehr nur, soweit er von Unternehmen
durchgeführt wird, die auch genehmigungspflich-
tigen Straßenpersonenverkehr betreiben (siehe
Ziffer 3 Absatz l).

6.3.5 Gelegenheitsverkehr

AIs Gelegenheitsverkehr ist der Verkehr nach

§§ 48 und 49 PBefG nachgewiesen, der Gelegen-
heitsverkehr mit Personenkraftwagen nach die-
sen Paragraphen jedoch nur insoweit, a1s die-
se mit acht Fahrgastplätzen ausgestattet und

bei Unternehmen des Kraftomnibusverkehrs ein-
gesetzt sind.
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5.3.5. 1 Ausflugsfehlqen (Gelegenheitsverkehr
gemäß § 48 Abs. 1 PBefG)

A1s Ausflugsfahrten gelten aIIe Fahrten die
der Verkehrsunternehmer mit Kraftomnibussen
oder Personenkraftwagen nach einem bestimm-

ten, von ihm aufgestellten PIan und zu einem

für alle Teilnehmer gleichen und gemeinsam

verfolgten Ausflugszweck anbietet oder aus-

führt. Die statistische Erfassung ist gemäß

Ziffer 6.3.5 eingeschränkt.

6.3.5.2 Ferienz I -Re i sen ( Gelegenhe i tsverkehr
gemäß § 48 Abs. 2 PBefG)

Unter Ferienziel-Reisen werden Reisen zu Erho-

lungsaufenthalten verstanden, die der Verkehrs-
unternehmer mit Kraftomnibussen oder Personen-

kraftwagen nach einem bestinmten, von ihm auf-
gestellten Plan zu einem Gesamtentgelt für
Hin- und Rückfahrt sowie Unterkunft mit oder

ohne Verpflegung anbietet und ausführt. Die

statistische Erfassung ist gemäß Ziffer 6.3.5
eingeschränkt.

6.3.5.3 Verkehr mit Mietomnibussen (Gelegen-

heitsverkehr gemäß § 49 Abs. 1 PBefG)

ltietomnibusverkehr ist die Beförderung von Per-
sonen mit *raftomnibussen, die irn ganzen zur

Beförderung angemietet werden und nit denen der

Unternehmer Fahrten durchführt, deren Zweck,

Ziel und Ablauf der Mieter bestimmt. Soweit von

Unternehmern des Kraftomnibusverkehrs Personen-

kraftwagen mit acht Fahrgastplätzen im Gelegen-

heitsverkehr gernäß § 49 Abs. 4 PBefG eingesetzt
werden, ist dieser Gelegenheitsverkehr in den

ausgewiesenen Ergebnissen des verkehrs mit
trli etomn ibussen enthalEen.

6.3.6 Gesamter öffentlicher Personennah-

verkehr

Unter dem Begriff "Gesamter öffentlicher Perso-

nennahverkehr" wird der Linienverkehr der Stra-
ßenverkehrsmittel (auch soweit er über größere

Entfernungen durchgeführt wird), der Schienen-

verkehr der nichtbundeseigenen Eisenbahnen, der

S-Bahnverkehr der Deutschen Bundesbahn sowie

vom sonstigen Schienenverkehr der Deutschen

Bundesbahn der Berufsverkehr, der Schülerver-

kehr und der übrige verkehr, mit einer Reise-

weite von höchstens 50 km zusammengefaßt'

Der Linienverkehr mit Straßenverkehrsmitteln,
der über eine Reiseweite von 50 km hinausgeht,
ist - gemessen am Ausmaß des gesamten Linien-
verkehrs - unbedeutend. Im Schienenverkehr der
nichtbundeseigenen Eisenbahnen, dem S-Bahnver-

verkehr sowie im Berufs- und Schülerverkehr
der Deutschen Bundesbahn werden Personenbe-

förderungen über Reiseweiten von mehr als
50 km bisher nur in sehr geringem Ausmaß fest-
gestellt, so daß diese Beförderungsfälle die
Ergebnisse des gesamten öffentlichen Personen-

nahverkehrs kaum beeinflussen.

Der Kraftfahrzeug-Gelegenheitsverkehr (Mietom-

nibusverkehrl Ausflugsfahrten, lilietwagenver-
kehr, Kraftdroschkenverkehr), der in Nahbereich

stattfindet und der Fährverkehr über Binnenge-

wässer sind nicht im Begriff ncesamter öffent-
Iicher Personennahverkehr" eingeschlossen.

6.4 Unternehmensformen

6.4. 1 Kommunale und gemischtwirtschaftliche
Unternehmen

Verkehrsunternehnen ohne Eisenbahn-Schienen-
verkehr, an deren Grund- oder Stammkapital

oder vergleichbaren KaPitalausstattungen Kör-
perschaften und Anstalten des öffentlichen
Rechts mit mehr als 50 t beteiligt sind, Un-

ternehmen mit stadtbahn-, Straßenbahn- oder

obusverkehr gelten auch dann als ngemiecht-

wirtschaftlichn, wenn der Anteil der öffent-
Iichen Hand nur 50 t oder weniger beträgt.

6.4.2 Unterne n der nichtb seiqenen

Eisenbahnen

Unter dieser Position werden - ohne Rücksicht

auf die BesitzverhäItnisse - mit Ausnahne der

Deutschen Bundesbahn alle diejenigen Unterneh-

nen aufgeführt, die außer Straßenpersonenver-

kehr auch Eisenbahn-Schienenverkehr durchfüh-
ren.

6.4.3 Private Unternehmen

Verkehrsunternehmen ohne Eisenbahn-Schienen-

verkehr, soweit sie nicht unter Ziffer 6'4'1

faI Ien.
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6.4.4 Reqionalverkehr soe seIl sch aften

A1s Regionalverkehrsgesellschaften werden hier
die Gesellschaften bezeichnet, die in einem

bestimrnten Gebiet von Bundesbahn (bzw. einer
Kraftverkehrs-Tochtergesellschaft der DB) und

Bundespost unter Einbringung der bis dahin von
ihnen in diesem Gebiet betriebenen Kraftver-
kehrslinien zur Durchführung des Regionalver-
kehrs (Personenbeförderungen im Nachbarortsver-
kehr und über mittlere Entfernungen, und da-
durch unterschieden vom Fernreiseverkehr ei-
nerseits und dem innerstädtischen Nahverkehr
andererseits) gebildet wurden. (Teilweise sind
derartige Regionalverkehrsgesellschaften auch
an innerstädtischen Verkehr beteiligt).

5.5 Fahrausweisarten

Die beförderten Personen und - soreit für die
Beförderungen Einnahnen erzielt serden - auch
die Einnahmen im Allgemeinen Linienverkehr
werden nach den Fahrausweisarten

- "Einzel- und l{ehrfahrtenausrreise" (ohne
Freifahrausweise),

- "Zeitfahrausweise für Schüler, Studenten und
andere Auszubildenden,

- iAndere Zeitfahrausreise',
- iSchrerbehindertenausreise' und

- "Freifahrausweise"

getrennt dargestellt

6.5. 1 Einze]- und lilehrf ahrtenausweise

Hierzu zählen neben Fahrausweisen für eine
einzelne Fahrt, Rückfahrt-, Itlehrfahrten- und

Streifenkarten auch Fahrausweise, die eine
Gültigkeitsdauer von weniger als 3 Iagen ha-
ben (2.B. 24-Stunden-Ausweise).

Auch Beförderungen zu einen erhöhten Beförde-
rungsentgelt bei Fahrten ohne gültigen Fahr-
ausweis sind hier einbezogen.

Freifahrausweise sind dagegen nicht einbezogen.

6.5.2 Zeitfahrausweise

Hierzu zählen Fahrausweise, die über einen 1än-
geren Ze itraum gelten (Wochen-, Irlonats-, Jah-
reskarten) und zumindest den Charakter einer
Wochenkarte haben. Fahrausweise, die weniger
aIs 3 Tage gelten, werden zu den "Einzel- und
Mehrf ahrtenausweisen" gerechnet.

zu den "Zeitfahrausweisen für Schüler' Stu-
denten und andere Auszubildende" zäh1en in
der Regel Zeitfahrausweise, für die ein An-
spruch auf Ausgleichszahlungen nach § 45 a
PBefG besteht.

6. 5. 3 Schwerbehindertenausweise

Dies sind Ausweise, die zur unentgeltlichen
Benutzung der öffentlichen Nahverkehrsmittel
aufgrund einer Schwerbehinderung berechtigen.

6. 5. 4 Freifahrausweise

Freifahrausweise sind alle Fahrausweise, die
zur unentgeltlichen Benutzung des Verkehrsnit-
tels berechtigen, mit Ausnahme der Schwerbe-
hindertenausreise.

6.6 Darstellungseinheiten der Leistungs-
stat istik

6.6. I Beförderte Personen

Die Angaben werden von den auskunftspflichti-
gen Unternehnren in der Regel aufgrund der ver-
kauften Fahrausseise ermittelt. Bei den nach-
gewiesenen Angaben über die beförderten Per-
sonen handelt es sich uE Unternehnensbeför-
derungsfälle, d.h. eine Person wird auf dem

Liniennetz eines Unternehmens auch dann nur
einmal gezähIt7 !r€Dn diese nacheinander meh-

rere Verkehrsmittel des Unternehmens nit dem-

selben Fahrausweis benutzt hat.

6.5. 2 Personen-Kilometer

Itit dem Begriff "Personen-Kilometer" wird die
in einem Unternehmen während eines bestimmten
zeitraums abgewickelte Verkehrsleistung darge-
stelIt. Die Personen-Kilometer sind die von
den beförderten Personen im Berichtszeitraun
insgesamt zurückgelegten Kilometer.

Im Verkehr mit Straßenbahnen und Obussen, im

Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen sowie im

Freigestellten Schülerverkehr werden Personen-
Kilometer in der RegeI durch lilultiplikation
der Beförderungsfälle mit der mittleren Rei-
seweite errechnet.

-8-



Im Gelegenheitsverkehr werden Personen-Ki1o-
meter fahrtenweise ermittelt: Die Anzahl der
beförderten Personen (= BeförderungsfäIle) je
Fahrt ist mit den Kilometern zu multiplizie-
ren, die das Fahrzeug während dieser Fahrt
vom Abfahrts- bis zum Zielort der Fahrgäste
zurückgelegt hat.

6.6.3 WagenlK!!o!!q!e1

Wagen-Kilotneter sind die Kilometer, die die
zugfahrzeuge sowie die von ihnen mitgeführ-
ten Anhänger im Einsatz für die Personenbe-
förderung zurückgelegt haben. Die Besetzung
des Verkehrsmittels spielt hierbei keine Rol-
le. Allerdings werden die Zu- und Abfahrten
nur insoweit mitgezähIt, als die Beförderung
von Fahrgästen auf diesen Fahrten zugelassen
ist. Die beim Rangieren oder auf den End-

Im Januar 1981 wurden im Linienverkehrl) der
croßunternehmenl) 5tz tlttt. Personen beför-
dert und eine Verkehrsleistung von 3r44 Mrcl.

Personen-Kilometern (Pkm) erbracht. Die Be-
trlebsleistungen im Linienverkehr der Groß-
unternehmen beliefen sich auf 155 MitI.
Wagen-Kilometern (wl@). Die Einnahnen aus

dem Fahrkartenverkauf im Linienverkehr der
GroBunternehmen betrugen im Berichtsmonat
396 MiIl. DM.

Im Vergleich zum Januar 1 980 waren im Bundes-
gebiet ohne Nordrheln-I{estfalen2 } das Fahr-
gastaufkommen um 0,8 t, dle Verkehrsleistung
r:m 0r5 8, dle Betriebsleistung un 116 t und

d1e Einnahrnen um 8,2 t grö8er.

Der Allgemeine Linienverkehrl ) der GroBunter-
nehmen hatte im ilanuar 1981 einen tmfang von
499 MiIl. beförderten Personen und 3,21 I'trcl.
geleisteten Pkm bei einer Betriebsleistung
von 144 MilI. Whn. Dabei wurden Einnah.men

in Höhe von 389 I,ttII. DM erzj.elt. Gegenüber

dem gleichen ltonat des vorjahres ergaben sich
bei dieser Verkehrsart für das Bundesgebiet
ohne Nordrheln-westfalen2) ein um 0,8 t größe-
res Fahrgastaufkommen, eine um 1r0 t höhere

1 ) Begriffsabgrenzungen siehe ln den metho-
dischen Erläuterungen,

2) Für Nordrhein-Westfalen Iiegen keine Ver-
gleichszahlen vom Januar.1980 vor.

schleifen zurückgelegten Wagen-Kilometer wer-
den aus erhebungstechnischen Vereinfachungs-
gründen einbezogen.

6.6.4 Einnahmen

Einnahmen im Sinne dieser StaEistik sind die
Erlöse aus dem Fahrkartenverkauf im Linienver-
kehr und für Beförderungsleistungen im Gele-
genheitsverkehr nach §§ 48 und 49 PBefG (echter
Fahrkostenanteil). Nicht berücksichtigt sind
somit alle Erlöse aus anderen wirtschaftlichen
Tätigkeiten (2.B. Reklaner Pachten usf,r.) sowie
die Abgeltungszahlungen und andere Zuschüese

der öffentt,ichen Hand. Ebenfalls nicht enthal-
ten sind die Erlöse für Beförderungsleistungen
im Freigestellten Schülerverkehr. Die Angaben

enthalten - entsprechend dem Bruttosysten bei
den verkauften Fahrausweisen - auch die Um-

satz- ([tehrrrert- ) steuerbeträge.

Verkehrslelstung, eine un 2,5 t größere Be-
triebsleistung und un 8,5 t höhere Elnnahmen.

In den Sonderformen des Llnienverkehrs wurden
im Januar 1981 von Gro8unternehmen 5 MllI.
Personen befördert, 73 MiII. Plsr sowle 4 Mil1.
I{km geleistet und Einnahmen in Höhe von
8 !,1iI1. DM erzielt. FiIr das Bürdesgeblet ohne
Nordrhein-westfalen2) errechnen sich filr den

Berichtsmonat bezogen auf ille GroBunternehmen
ein urn 10 t höheres Fahrgastaufkommen, dagegen

eine um 4r8 t gerJ-ngere Verkehrslelstung, eine
um 12 t geringere Betrj.ebsleistung und um 1 16 I
niedrigere Einnahmen in dieser Ve;kehrsart als
für den Januar vorigen Jahres.

Der Umfang des Freigestellten Schillerverkehrs
der Großunternehmen lm Januar 1 981 betrug
13 MiII. beförderte Personen und 154 MIII. ge-
leistete Plsn bei einer Betriebsleistung von
7 Mill. l{km. Für das Bundesgebiet ohne Nord-
rhein-Westfalen und ohne Bundesbahn3) ergaben
sich für den Freigestellten Schillerverkehr der
Großunternehmen im BerichtsDonat el.n um 7r4 t
geringeres Fahrgastaufkornmen, eine um 10 t
kleinere Verkehrsleistung und eine um 7,3 t
niedrigere Betriebsleistung als für den .l'lonat

Januar 1 980.

3) Für den Freigestellten Schillerverkehr lie-
gen auBer filr Nordrhein-I{estfalen auch für
dte Deutsche Bundesbahn keine Vergleichs-
zahlen vom Januar 1980 vor.

2 Linienverkehr der Großunternehnen im Januar 1 981

e
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Ausk unftspf I icht 9e

Bc förd. rte
Pe r Bone n

Per Sonen-
Ki loneter ins -

gesant

Wagen-
KIlometer

MiII. DI'

i ns-
gesamt

dar. nit
ver kehr s-
Ie i stungen !ri lI

Unternehmensform

Land

Verkehr sar t
und -form

1 Linienverkehr d

TabeIlen

er Großunternehmen

Lfd.
Nr.

Januar 1981

413

Elnnahmen

wagen- 
|

Pe r sonen-
Ki r

D{rl

nach unternehrneng

297 2,94 0,13

1 Konmunale u. gemischt-
wirtschaftl. Unter-
nehmen .

Nichtbundese igene
Eisenbahnen

Private Unternehnen ...
Deutsche Bundesbahn . ..
Eutsche Bundespost . ..

Inagesant

darunter :

Bahn, PoBt u. Regio-
na lvet kehr sgesell-
schaften

Regiona lve rkehr s-
geseLlschaften.

105 105 103 2 260

2

3

15

27

I
1

150

15

25

I
I

149

4

15

l3
45

31

s17

11

11

49

29

396

6

6

126

118

543

389

3 437

2,24

2,O4

2,t5
t,92

0,10

0, 10

0, ro

0, o8

o,t2

0 ,09

nach

o,t2

. a)

0,13

.a)
0, 15

0,16

0,13

o,t2
0, 16

0, 16

0,08

5

5

24

l6

155

7

2,57

92 1,89 0,095

5

. a)

2t

.a)
42

t2

10

25

20

4

5

5

a)
2L

a)

42

12

10

25

20

4

4

84

.a)
20'l

. a)

757

142

69

26t
304

30

351

lo

.a)
24

,a)
ro7

22

I
31

47

4

31

2,5t

.a)

2,35

2,96

3,43

3,23

3 ,03

3 ,45

3 ,05

2,35

1,76

t,7a

2,23

7 ,72

496 89

13

l2

.a)
32

. a)

137

3l
l3
48

64

5

5t

499

1 098

166
8

4 I 15 I ,76

9

l0

tt
t2

13

l'l
r5

r6

t7

t8

t9

Schlesrig-Eolatein ....
Haßbur9

Niederaachaen

BrerEn .

laordrhein-Hcstfalen ...
Iiesaen .

Rheinland-Pfalz . . . . . . .

B.&n{ürttcüGrg . ... .

Bayern ....
saar land

BerIin (tlest) ........

Allgencincr Linien-
ver kehr

Sonderforrrcn des
Linienvcrkehrg 1).....

davon:

Ber u fsverkehr

Markt- u. Theater-

4

a)

11

7

3

a)

38

10

l4
2

20

2l

13

144

4

389 2,59

nach verkehrs

o,12

0,11

0,13

0,14

0,07

5

3 zLO

73

46

0

27

I

22

23

3

7

63

fahrten .

24 SchüIerfährt€n ......

25 FreigestellterSchülcr-
ver kehr

1) Wagen-Kilometer bzH. Personen-KiloEeter iE Freigestellten
Schülerverkehr sind hier nicht berücksichtigt.

13 154

0

2

0

2
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te

nach

iI

Unternehmensformen, sorrie nach Ländern, Verkehrsarten und -formen

JahresteLl Januar'1 981

Lfd.
Nr.Wagen-

Rilometer

formen

103

Ländern

+ 2,0

5

5

24

l5

155

2,9

2,9

2,4

1,0

1,6

15

13

.45

31

5t7

- 8,5

+ 13,2

- 1,2

- 4,3

+ 0,8

- 9r l
+ 13r2

- 2,1

- 4,1

+ 0,5

+ 2,0

+ 12r4

+ 3 r7
+ 5r4

+ 8r2

+

+

413

13

+ 1,3 2 260

126

r18

543

389

3 437

I 098

165

+ 21 1 297

11

1l

49

29

396

2r6

0r7

+ 5r9

+ 1r0

- 1,8

- 14,2

+ 5,1

+ 15,1

- 10,4

l0

.a)
2a

.a)
ro7

22

I
3t

47

4

31

389

I

+ 9r7

+ 3r8

1r0

3r4

+ t0r8

+ 618

+ lori
+ 619

+ 20,7

+ 4,'
+ tra

+ 8r5

1,6

6,6

+ 2416

+ 17,O

2

3

I
5

6+

49 + 0,6

I 1,1

+ 0,8 12

. a)

32

.a)

t3?

3l

13

48

54

5

51

499

5

1,8

2,7

4,2

+ 0,8

t 10,0

- 4,6

+ 38,2

+ 31,6

84

. a)

207

.a)
757

142

59

261

304

30

351

89 92

15+

7

8

4

.a)
11

. a)

38

7

3

10

74

2

13

0,2+ 9

t0

tt
t2

t3
ta

t5

t6

l7
tc
tt

+ 1,4 + 5,2

- 2,2
+ 0,5
+ 6,3

+ 5.0

+ 0,2

+ 1,4

- 2,5

- 2,7
+ 3,6

+ 0,4

- 4,8

+ 4r4

- 7,0

- 4r1
+ 7r0

+ 0,3

- 0,7
+ 6,1

artcn und fo(En

r44

4

+ 2,6

- 12,1

- 16,4

+ 44,8

+ 2,8

- 7,3

3 zto

73

20

2l

22

2t

2t

25

3

0

2

13

3

0

1

7

45 6

0

2

a)

0

27

7,4

zellen 4, 6, 7 u. 25 ohne Freigestellten Schülerverkehr
der Deutschen Bunalesbahn'

geganilb€(.
dln 5)

vorl ahr 2 )

verände-
runE PerEoncn-

xl lotrEtc r 3)

vo;i;hr 2)

Verändc-
rung

gcg.nilb.r
dcn

Elnnahncn

vcrändc-
rung

gcgcnübcr
den

vorlehr 2)
dem

vor Jahr 2 )

Verände-
r ung

gegenüber Beförd.rte
Pe r gonen

üt 1I. t r,ti I 1. I ü11I. Dü

3)
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2 Allcemeiner Linienverkehr der Großunternehmen nach Fahrausweisarten

Fahrausre iaart

Al lgene iner Llnienvarkehr
in sgesant

davon:

auf Einzel- gn6 laehrfahrten-
ausrrelsen

auf Zeltf.hraugnlcen für
Schülcr, Studenten LErd

andrrc lurzubif(H! .....

luf lidarc'r Zeltfdrrata-
rritca .

ruf Sclrerb.h ind.ttcnauF
nltcn .

eul Frcifthreoalrsr ...-.

1) Ohao ltrdshelD-*Btfä1.'l.

Jahrestel,l, Jmuar 1981

+ 0r8

+ 12,5

+ 3,7

Ver
r ung

geqenüber
dem

Vor ahr

+ 8,5

1)

499

26

t78

85

22

60

49t9

26

t78

85

22

389

239

n

3S9

239

90

60

I

I Alloernincr Lin lenvcrlchr dcr Grofrntcrrahfr'rr ntcü Betriebezreigen

Januär 1981

Be fösdes te
Per gonen Elnnahmn Be förderte

Per gonen

Verände-
r ung

gegenüber
dGfi l)

vorl ahr

Einna}@n

lti It. ti 11. Dlr !r1 I l. I lrilI. DM

J.Er.t.Gtl Jauar 1981

Etric§rr;lg

llf4rfurr Ltnt.nErt ts
ir.gaaüt

drvon !

lit Straaanb.hnan hcrltb
llchcr Bauart

.It Strdtblhicr! (olnrlrt
bch-, U.- und gchrcbG-
'brlmcn)

mit lraf torDnibursen und
Fe r sonenk r aftragen .

davon:

Elt eigenen Fahrzeugen .,..

Eit angeEj,eteten Fahrzeugsn

\1.
agrn&r ür

1'L 144

l5

0

+ 2,6

t8

15

t8

+ 4r2

+ 2,2

+ 0r7

+ 6rl

00

111

84

28

111

8,t

2g

Jmr l9€l

Hhr

l) Ohne Nordrtreln-Estfrlca.
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